
Einladung zum Grundlagenseminar für Betriebs- und Personalräte

Einführung in den Arbeits-
 und Gesundheitsschutz

Termine: 06.-08.06.05, 02.-04.11.05

Leitung: Peter Altenburg, PAFS Hamburg, freier Journalist, Trainer und Berater für
Betriebs- und Personalräte, Mitglied der Gewerkschaft VER.DI

WER SOLLTE TEILNEHMEN

Jeder Arbeitgeber ist nach § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 46 Abs. 6 BPersVG verpflichtet,
Mitarbeitervertretern die Teilnahme an Bildungsmaßnahmen zu ermöglichen, die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendig sind. Er hat diese von der Arbeit freizustellen und muß die anfallenden
Kosten übernehmen.

Der Arbeits- und Gesundheitsschutz ist eine der wesentlichen Aufgaben der Mitarbeitervertreter.
Gerade für neugewählte Betriebs- und Personalräte ist dieser Bereich noch sehr komplex und
unübersichtlich. Das Seminar wendet sich an alle Mitarbeitervertreter, die sich einen fundierten
Überblick über diesen Bereich verschaffen und die wesentlichen Grundlagen erwerben möchten.

Das duale Arbeitsschutzsystem in Deutschland, also der staatliche und der berufsgenossen-
schaftliche Arbeits- und Gesundheitschutz, wird derzeit um den betrieblichen ergänzt. Beim
Aufbau dieser 3. Säule kommt den Betriebs- und Personalräten eine mitbestimmende Rolle zu.

Um diese Rolle ausfüllen zu können, werden im Seminar wichtige Themen des Arbeitsschutzes
und der Gesundheitsförderung sowie ihre rechtlichen Grundlagen angesprochen und zugleich
Möglichkeiten der Umsetzung erörtert.

DAS SEMINAR IST ERFORDERLICH NACH § 37 Abs. 6 BetrVG bzw. § 46 Abs. 6 BPersVG

Aufgrund der Bedeutung der Arbeitssicherheit muss  jedes Betriebs- und Personalratsmitglied
Grundkenntnisse im Arbeitsschutz erwerben und kann insoweit nicht auf die Kenntnisse anderer
Mitglieder verweisen. Das bedeutet: Ihr Arbeitgeber hat (unter Lohnfortzahlung) die mit dem
Besuch des Seminars anfallenden Kosten zu tragen. Dies sind vor allem: Seminargebühr,
Fahrtkosten, Kosten für Unterkunft und Verpflegung.

ANMELDUNG

Nach Erhalt dieser Einladung sollte der Betriebsrat/Personalrat einen formellen Beschluß über die
Teilnahme eines oder mehrerer Mitglieder fassen. Dieser Tagesordnungspunkt (Beschlußfassung
über Teilnahme an Maßnahme nach § 37.6 BetrVG bzw. § 46 Abs. 6 BPersVG) muß aus der
Einladung zur Betriebs-/Personalratssitzung hervorgehen. Der Beschluß ist im Sitzungsprotokoll
festzuhalten und wird dem Arbeitgeber schriftlich mitgeteilt. Die Anmeldung für die Seminar-
teilnahme erfolgt schriftlich mit dem umseitigen Anmeldeformular  oder formlos per Email.

UMWELTINSTITUT OFFENBACH
Frankfurter Straße 48 , D-63065 Offenbach

Telefon: (069) 81 06 79     Telefax:  82 34 93
 mail@umweltinstitut.de    www.umweltinstitut.de

In nur 3 Tagen fit i
m

Arbeits- und Gesundheitsschuz

wish you were here



ANMELDUNG EinführEinführEinführEinführEinführ ung in den ung in den ung in den ung in den ung in den Arbeits- und GesundheitsschutzArbeits- und GesundheitsschutzArbeits- und GesundheitsschutzArbeits- und GesundheitsschutzArbeits- und Gesundheitsschutz
Termin:

Name
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Anschrift

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Der Teilnehmerbeitrag beträgt  EURO 849,-  zzgl. MwSt. Nach Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und
eine Rechnung. In der Teilnahmegebühr sind ausführliche Seminarunterlagen sowie Kaffee,  Pausengetränke, Gebäck
und Obst  sowie ein Mittagessen an allen Seminartagen enthalten.

Datum: Unterschrift:

Referenten:
Peter Altenburg , PAFS Hamburg, freier Journalist, Trainer und Berater für Betriebs- und Personalräte, Mitglied der
Gewerkschat VER.DI

Andreas Prager , Dip.-Ingenieur, Umweltschutzbeauftragter und leitender Sicherheitsingenieur beim Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt, Stabsstelle Zentrale Sicherheit, Bereich Technische Dienste

Unterrichtszeiten: erster Tag: 9.30 - 17.00 Uhr; zweiter und dritter Tag je: 9.00 - 17.00 Uhr
einschl.  Kaffeepausen und Mittagspause

Lehrgangsgebühr: EUR 849,- zzgl. gesetzl. MwSt.

Das Umweltinstitut Offenbach führt seit über 10 Jahren bundesweit staatlich anerkannte Fachkundeseminare in eigenen
Seminar- und Schulungsräumen zentral im Rhein-Main-Gebiet mit direktem S-Bahn-Anschluss ab Frankfurt-Hbf durch.
Hotelverzeichnis und Anfahrtsplan  werden der Anmeldebestätigung beigelegt.  Sie haben die Möglichkeit, eine
Hotelkostenübernahmeerklärung bei  Ihrer Ankunft an der Hotelrezeption abzugeben, die Hotelrechnung wird dann direkt
an Ihren Arbeitgeber gesendet. Das Formular senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

bitte einsenden oder per Fax: (069) - 82 34 93

Umweltinstitut Offenbach
Frankfurter Straße 48 , D-63065 Offenbach

Telefon: (069) 81 06 79     Telefax: (069) 82 34 93
e-Mail: mail@umweltinstitut.de               UI

Inhalt

Ziele von Arbeits- und Gesundheitsschutz
- Geschichte des Arbeitsschutzes
- Europäische Rechtsprechung
- Nationale Rechtsprechung

Ursachen und Arten arbeitsbedingter Erkrankungen
- Gesundheitsrisiken
- Unfälle und Erkrankungen
- Neue Krankheiten und Belastungen

Die wichtigsten Vorschriften im Arbeits- und
Gesundheitsschutz
- Gesetzliche Grundlagen des modernen Arbeits-

schutzes
- Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften
- Regeln, Informationen und Grundsätze der Berufsge-

nossenschaften

Pflichten des Arbeitgebers beim Arbeits- und Ge-
sundheitschutz
- Beteiligung  bei der Umsetzung von Maßnahmen des

Arbeits- und Gesundheitsschutzes

- Prävention durch Arbeitsgestaltung  und gesundheits-
gerechtes Verhalten

Beteiligung des Betriebs- und Personalrats
im Arbeitsschutzmanagement

- Geeignete Organisation nach Arbeitssicherheitsgesetz
und  Arbeitsschutzgesetz

- Neue Ansätze des Arbeitsschutzmanagements

- Praktische Erfahrungen mit der Umsetzung eines
Arbeitsschutzmanagementsystems

Beteiligung der Beschäftigten

- Beseitigung von Gesundheitsgefahren durch Beteiligung

- Möglichkeiten des Betriebs- und Personalrats

IHR VORTEIL

Sie lernen die Grundlagen der Organisation des Arbeits- und
Gesundheitsschutzes kennen.

Sie werden mit den wichtigsten Vorschriften vertraut gemacht.

Sie werden in die Lage versetzt, diese Kenntnisse in die
praktische Artbeit im Betriebs- und Personalrat und /oder im
Arbeitsschutzausschuss umzusetzen.

Einführung in den Arbeits- und Gesundheitsschutz
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